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▶▶ Mindestlohn 
Anrechenbarkeit von Prämien auf den mindestlohn

| In der Praxis stellt sich oft die Frage, ob Zulagen und Prämien auf den 
gesetzlichen Mindestlohn anrechenbar sind. Das BAG hat das jetzt für ver-
schiedene Prämien im Fall eines Kraftfahrers bejaht. |

Mindestlohnwirksam sind alle im arbeitsvertraglichen Austauschverhältnis 
erbrachten Entgeltzahlungen. Eine Ausnahme besteht für Zahlungen, die der 
Arbeitgeber ohne Rücksicht auf eine tatsächliche Arbeitsleistung des Arbeit-
nehmers erbringt oder die auf einer besonderen gesetzlichen Zweckbestim-
mung beruhen. Entsprechend hält das BAG folgende Prämien für mindest-
lohnwirksam (BAG, Urteil vom 08.11.2017, Az. 5 AZR 692/16, Abruf-Nr. 199192):

▶◼ mindestlohnwirksame Prämien
 „immerda- 
Prämie“

Mit der „Immerda-Prämie“ wird die Arbeitsleistung honoriert. Die 
Prämie soll einen finanziellen Anreiz geben, auch bei (geringfügigen) 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu arbeiten.

Prämie für 
ordnung und 
Sauberkeit

Die Prämie ist Gegenleistung für die Arbeitsleistung des Fahrers. 
Sie honoriert das Sauberhalten und die Desinfektion des Fahrzeugs 
als Teil seiner Tätigkeit.

„Leergutprä-
mie“

Die Prämie ist Gegenleistung dafür, dass der Fahrer das von den be-
lieferten Kunden zurückgegebene Leergut ordnungsgemäß abwickelt.

BAG klärt drei 
Prämienfragen  
aus der Praxis

▶▶ Mindestlohn
Quartalsweise gezahlte Prämie – Auszahlungsmonat zählt

| Bei Prämien, Zulagen etc., die für längere Zeiträume als einen Monat ge-
zahlt werden, kann nur im Auszahlungsmonat eine mindestlohnwirksame 
Anrechnung eingreifen. Eine Mindestlohnwirksamkeit über den Auszah-
lungsmonat hinaus besteht regelmäßig nicht, so das BAG im Fall einer 
Nähprämie. Auch wenn die Nähprämie jeweils zum Quartalsende gezahlt 
wird, ist sie mindestlohnwirksam. Und zwar jedenfalls im Auszahlungsmo-
nat (BAG, Urteil vom  06.09.2017, Az. 5 AZR 441/16, Abruf-Nr. 197578). |

nähprämie ist 
mindestlohnwirksam

▶▶ IWW-Webinare
Aktuelle iWW-Webinare aus dem Bereich Steuern

| Das IWW Institut bietet Ihnen die Möglichkeit, sich in Webinaren kompe-
tent und bequem an Ihrem PC fortzubilden. |

▶◼ Übersicht iWW-Webinare
15.03.2018 iWW-Webinare Aktuelles Steuerrecht

Gestaltungsspielräume optimal nutzen
Referent: Hans Günter Christoffel, Diplom-Finanzwirt, StB
www.iww.de/webinar/aktuelles-steuerrecht

27.04.2018 iWW-Webinare Löhne und Gehälter
topinformiert in der Lohnabrechnung
Referent: Raschid Bouabba, MBA, Dipl.-Ing.
www.iww.de/webinar/loehne-und-gehaelter
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